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Besonderheiten beim Übergang auf FinanzOnline
Sehr geehrte Damen und Herren 

1.
Bisher mußten alle Zahlungen, Meldungen und Voranmeldungen an das Finanzamt ACT händisch gebucht werden. Die Information über die Vorgänge am Konto des Finanzamtes ACT erfolgte über Buchungsmitteilungen.

2.
Dieses System wird nun durch eine moderne EDV-Anwendung ersetzt. Dabei werden folgenden Daten automatisch als Kontobewegungen erfaßt:


* Zahlungen, 
die über die ACT-Bank geleistet werden


* Daten aus USt-Voranmeldungen,
soweit sie über FinanzOnline kommen


* Verrechnungsweisungen 


   zu USt, LSt, DB, DZ, KU etc 
soweit sie auf dem „Finanzamts“-Zahlschein 

der ACT-Bank erteilt werden


Alle übrigen Geschäftsfälle werden händisch einzubuchen sein.
Ziel muß es sein, den Umfang der automatisch zu erfassenden Kontobewegungen laufend zu verringern.

3.
Die Buchung der Abgaben und Zahlungen können Sie über den Bildschirm einsehen. Das lange Warten auf Buchungsmitteilungen entfällt.

4.
Die Daten sollen automatisch, rasch und richtig verarbeitet werden.


Das ist dann möglich, wenn folgende Punkte beachtet werden:

4.1.
Steuernummer
sie ist maßgebend für die Zuordnung des Vorganges 

an eine Übungsfirma;

die richtige Steuernummer findet sich auf jeder aktuellen 

Buchungsmitteilung;

Anfragen an das Finanzamt ACT sind nicht erforderlich

4.2.
Ausnahme:
Wenn Ihre “Steuernummer“ mit „9999“(z.B. 620/9999) endet, 


dann haben Sie Ihre Übungsfirma noch nicht beim Finanzamt ACT 


angemeldet. Da mit Ihrer der Anmeldung fest gerechnet worden ist, 


wurde Zahlungen und Meldungen unter dieser provisorischen 


Nummer gebucht, um nach der Anmeldung die Daten sofort zur 


Verfügung zu haben. 


Holen Sie bitte in diesem Fall die Anmeldung unverzüglich nach.

4.3.
Zeitraum
geben Sie bitte bei der Meldung von Abgaben immer nur einen 

Verrechnungszeitraum an

richtig:
UST 1/2008 oder UST 2/2008 

falsch:
UST 1-2/2008


Achten Sie bitte darauf, daß sie für den gleichen Zeitraum nicht 

einen zweiten, anderen Betrag melden.

Sollte eine Berichtigung nötig sein, dann teilen Sie das dem 
Finanzamt ACT in anderer Form mit

4.4.
Umsatzsteuer
es besteht in der Realität gesetzliche Verpflichtung, 

USt-Voranmeldungen dem Finanzamt zu übermitteln.

Um diese Übermittlung zur Gewohnheit werden zu lassen, werden 

Ust-Zahllasten und Guthaben in Zukunft ausschließlich auf 

Grundlage von Ust-Voranmeldungen gebucht werden.

       Folge:
Es werden keine Belastungen und Gutschriften mehr auf 

Basis von Verrechnungsweisungen am „Finanzamts“-Zahlschein 

gebucht.

5.1.
Eröffnungswerte
Es wäre zu aufwendig gewesen, die Daten aus dem alten


Finanzamtsprogramm zu übernehmen. 


Es erfolgt daher ein Neubeginn

5.2.
Saldoübernahme
unter dieser Position werden folgende Werte übernommen:

5.2.1

Saldo der letzten Buchungsmitteilung


falls die letzte Buchungsmitteilung


NACH dem 01.01.2007 erstellt worden ist

5.2.2..
Saldo zum 31.12.2006


falls die letzte Buchungsmitteilung


VOR dem 01.01.2007 erstellt worden ist;


In diesem Fall werden noch nicht im Saldo zum 01.01.2007 


enthaltene Vorauszahlungen aus 2006 und davor vernachlässigt.

5.2.3.
.
alle KÖSt-Vorauszahlungen 2007, 


die noch nicht im Saldo enthalten sind;


( aus EDV-technischen Gründen werden diese Beträge nicht 


  gesondert ausgewiesen )
5.3.
Datum
Für die Saldoübernahme mußte aus EDV-technischen Gründen 


das Datum „01.01.2008“ gewählt werden;


dem Datum ist keine Bedeutung beizumessen, wesentlich ist der 


Endsaldo NACH Einbuchung der Saldoübernahme.

6
Rückmeldungen
Die Salden mußten von Hand eingebucht werden. 


Dabei kann es durchaus zu Fehlern kommen.


In diesem Fall wird um eine kurze Mail gebeten.


Um die Bearbeitung zu erleichtern und zu beschleunigen, wäre


es hilfreich den Fehler - unter Angabe von Zahlen -  möglichst 


genau zu beschreiben.


Viel Erfolg bei der Anwendung des neuen Programmes !
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